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Allgemeines 
 
Im Geschäftsleben werden häufig Geschenke an Kunden, Geschäftsfreunde oder Ar-
beitnehmer erbracht, um die Geschäftsbeziehungen zu sichern oder zu verbessern. 
Auch sportliche oder kulturelle Einrichtungen vergeben Freikarten an Interessierte, 
seien es Journalisten, Politiker oder eigene Arbeitnehmer. 
 
Es besteht sowohl auf Seiten der Zuwendenden als auch bei den Empfängern von 
Freikarten vielfach Unsicherheit über deren steuerliche Behandlung. Da diese Thema-
tik immer wieder einmal im Blickfeld der Öffentlichkeit steht, werden die einkommen-
steuerlichen Folgen der unentgeltlichen Vergabe von Eintrittskarten nachfolgend erläu-
tert. 
 
Grundsatz 
Die Entgegennahme einer Freikarte kann beim Empfänger als steuerpflichtige Ein-
nahme zu erfassen sein. Dies ist der Fall, wenn der Empfänger die Eintrittskarte im 
Rahmen einer Einkunftsart erhält (Empfänger betreibt einen Malereibetrieb � Be-
triebseinnahme im Malereibetrieb; Arbeitgeber schenkt seinem Arbeitnehmer eine Kar-
te � Arbeitslohn des Arbeitnehmers). 
 
Der Erhalt der Freikarte kann somit eine Steuerpflicht beim Empfänger auslösen, de-
ren sich dieser in der Regel nicht bewusst ist und die vom Zuwendenden – der ein 
Geschenk machen möchte – auch nicht beabsichtigt sein wird.  
 
Ausnahme 
Um die sonst eintretenden Folgen der Schenkung – nämlich deren Versteuerung 
durch den Empfänger – zu verhindern, besteht für den Zuwendenden die Möglichkeit, 
die Einkommensteuer auf Sachzuwendungen (z. B. Freikarten) an Dritte oder seine 
Arbeitnehmer nach § 37b EStG mit einem Steuersatz von 30 Prozent pauschal zu 
übernehmen.  
 
Es ist empfehlenswert, allgemein bei Geschenken das Wahlrecht zur Anwendung der 
Besteuerung nach § 37b EStG auszuüben und als Zuwendender die Besteuerung zu 
übernehmen. Damit treffen den Empfänger hieraus keine weiteren steuerlichen Pflich-
ten. 
 
Die Pauschalierung führt schließlich auch dazu, dass der Empfänger vor einem mögli-
chen Fehlverhalten – einer aus Unwissenheit nicht erfolgten Erklärung des Geschenks 
im Rahmen der persönlichen Einkommensteuererklärung – geschützt wird. 
 
Der Zuwendende muss den Empfänger von der Steuerübernahme unterrichten. Eine 
besondere Form der Mitteilung ist nicht vorgeschrieben. Es ist ratsam, den Empfänger 
schriftlich zu unterrichten, damit dieser die Pauschalierung durch den Zuwendenden 
nachweisen kann. 
 
§ 37b Einkommensteuergesetz (EStG) 
Das Wahlrecht der Besteuerung nach § 37b EStG kann der Zuwendende nur einheit-
lich für alle Zuwendungen innerhalb eines Wirtschaftsjahres (jeweils getrennt nach 
Dritten und Arbeitnehmern) ausüben. Grundsätzlich geschieht dies im Rahmen der 
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monatlichen Lohnsteuer-Anmeldung, das Wahlrecht kann aber auch durch Änderung 
einer noch nicht materiell bestandskräftigen Lohnsteuer-Anmeldung, z. B. im Rahmen 
einer Lohnsteuer-Außenprüfung, ausgeübt werden. 
 
Bemessungsgrundlage 
In die steuerliche Bemessungsgrundlage für die Pauschalierung nach § 37b EStG sind 
nur die Zuwendungen einzubeziehen, die beim Empfänger zu steuerbaren und        
steuerpflichtigen Einkünften führen.  
 
Nach aktueller Verwaltungsauffassung kann der Zuwendende bei Anwendung des 
Wahlrechts nach § 37b EStG u. a. folgende Personenkreise herausrechnen: 

o Botschafter/ausländische (Staats-)Gäste ohne steuerbare inländische Einkünfte, 
o Ausländische Arbeitnehmer, die in Deutschland nicht einkommensteuerpflichtig 

sind, 
o Privatpersonen außerhalb steuerlicher Einkunftsarten (z. B. Mitglieder eines För-

dervereins), 
o Empfänger im Rahmen einer beruflichen Veranlassung/ihres Aufgabenbereichs: 

z. B. bei Repräsentationsauftritten für das Land Berlin, etwa durch den/die Sena-
tor/in, Staatssekretär/in, Abteilungsleiter/in, Mitglieder des Abgeordnetenhauses, 
Vertreter von Kultureinrichtungen, Sportverbänden, 

o Angestellte des Zuwendenden aufgrund dienstlicher Veranlassung (z. B. Direktor, 
Bühnenbildner), 

o von ihrem Arbeitgeber zu (Premieren-)Veranstaltungen entsandte Journalisten/ 
Medienvertreter 

 
Häufig räumt der Zuwendende dem Empfänger einer Freikarte die Möglichkeit ein, für 
eine weitere Person eine unentgeltliche Zweitkarte zu erhalten. Die Vergabe einer 
zweiten Karte ist dem Empfänger der Erstkarte zuzurechnen. 
 
Die Zweitkarte ist nicht in die Bemessungsgrundlage nach § 37b EStG einzubeziehen, 
wenn die Teilnahme der weiteren Person an der Veranstaltung einer dienstlichen/ be-
trieblichen Tätigkeit entspricht. Sofern bereits die Erstkarte in die Bemessungs-
grundlage einzubeziehen ist, gilt dies auch für die Zweitkarte.  
 
Die Ermittlung der Höhe der Bemessungsgrundlage für die Pauschalierung erfolgt un-
ter Würdigung des konkreten Einzelfalls. Das Ergebnis ist durch geeignete Aufzeich-
nungen zu dokumentieren, welche auf Nachfrage des Finanzamts vom Zuwendenden 
vorzulegen sind. 
 
Vereinfachungsregelung 
Aus Vereinfachungsgründen kann für die Ermittlung der Höhe der Bemessungsgrund-
lage ein bestimmter Prozentsatz der gewährten Zuwendungen an Dritte der Besteue-
rung unterworfen werden. Für die Glaubhaftmachung dieses Prozentsatzes kann auf 
Aufzeichnungen, die über einen repräsentativen Zeitraum (mindestens drei Monate) 
geführt werden, zurückgegriffen werden. Der hieraus abgeleitete Prozentsatz kann so 
lange angewandt werden, wie sich die Verhältnisse nicht wesentlich ändern (Rz. 13a 
des BMF-Schreibens vom 19.05.2015).  
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Bewertung der Zuwendungen  
Nach § 37b Absatz 1 Satz 2 EStG sind die Zuwendungen mit den Aufwendungen des 
Zuwendenden einschließlich Umsatzsteuer zu bewerten. Für die Zuwendung eines 
selbsthergestellten Wirtschaftsguts sind als Aufwendungen grundsätzlich die Herstel-
lungskosten des Wirtschaftsguts zzgl. Umsatzsteuer anzusetzen (z. B. Eintrittskarten 
für eine selbst ausgerichtete Veranstaltung). Alternativ kann der Zuwendende einen 
niedrigeren gemeinen Wert (z. B. Kartenpreis) ansetzen, wenn dieser ohne weiteres 
ermittelt werden kann (Rz. 14 des  BMF-Schreibens vom 19.05.2015).  
 
Anwendungsschreiben des Bundesministeriums der Fina nzen (BMF) 
Nähere Einzelheiten finden Sie in dem vom BMF unter dem 19.05.2015 (BStBl 2015 I 
S. 468) herausgegebenen Anwendungsschreiben zur Pauschalierung der Einkom-
mensteuer bei Sachzuwendungen nach § 37b EStG. 
 
Wegen möglicher weiterer Fragen wenden Sie sich bit te an das für den Zuwen-
denden zuständige Betriebsstättenfinanzamt. 
 
Diesem Rundschreiben ist ein inhaltsgleiches Merkblatt beigefügt, mit der Bitte um 
Aushändigung an den betroffenen Personenkreis. 
  
Im Auftrag 
 
Mayr 
 
 


